
VOB / BGB / HOAI

41. Auflage 2026
ISBN 978-3-406-85281-7
Beck im dtv

schnell und portofrei erhältlich bei 
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition.
Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage
C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit:
über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-
Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein
umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund
700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

https://www.beck-shop.de/vob-bgb-hoai/product/40951202?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_40951202&em_src=cp&em_cmp=pdf/40951202
https://www.beck-shop.de/?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_40951202&em_src=cp&em_cmp=pdf/40951202


eines Dritten, so kommt die während des Besitzes des Rechtsvorgängers ver-
strichene Verjährungszeit dem Rechtsnachfolger zugute.

§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungs-
höchstfristen. (1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein
anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit er-
langen müsste.
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers,

der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre
Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren
von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen,
den Schaden auslösenden Ereignis an.

(3) 1 Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren
1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn
Jahren von ihrer Entstehung an und

2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige
Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverlet-
zung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.

2Maßgeblich ist die früher endende Frist.
(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren Geltendmachung

die Kenntnis einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt, verjähren ohne
Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von
der Entstehung des Anspruchs an.

(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3a verjähren ohne
Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren
von ihrer Entstehung an.

(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Ent-
stehung die Zuwiderhandlung.

§ 200 Beginn anderer Verjährungsfristen. 1Die Verjährungsfrist von An-
sprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, beginnt mit
der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn
bestimmt ist. 2 § 199 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.

§ 201 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen.
1Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 bezeichne-

ten Art beginnt mit der Rechtskraft der Entscheidung, der Errichtung des
vollstreckbaren Titels oder der Feststellung im Insolvenzverfahren, nicht jedoch
vor der Entstehung des Anspruchs. 2 § 199 Abs. 5 findet entsprechende Anwen-
dung.

§ 202 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung.
(1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch

Rechtsgeschäft erleichtert werden.
(2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjährungs-

frist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus erschwert
werden.

Verjährung §§ 199–202 BGB 2
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Titel 2. Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung
§ 203 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen. 1 Schweben zwi-
schen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch
oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung ge-
hemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen
verweigert. 2Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der
Hemmung ein.

§ 2041) Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung. (1) Die
Verjährung wird gehemmt durch
1. die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des Anspruchs,

auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder auf Erlass des Vollstreckungs-
urteils,

2. die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren über den Unterhalt
Minderjähriger,

3. die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren oder des Europä-
ischen Zahlungsbefehls im Europäischen Mahnverfahren nach der Verord-
nung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnver-
fahrens (ABl. EU Nr. L 399 S. 1),

4. die Veranlassung der Bekanntgabe eines Antrags, mit dem der Anspruch
geltend gemacht wird, bei einer
a) staatlichen oder staatlich anerkannten Streitbeilegungsstelle oder
b) anderen Streitbeilegungsstelle, wenn das Verfahren im Einvernehmen

mit dem Antragsgegner betrieben wird;
die Verjährung wird schon durch den Eingang des Antrags bei der Streit-
beilegungsstelle gehemmt, wenn der Antrag demnächst bekannt gegeben
wird,

5. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozess,
6. die Zustellung der Streitverkündung,
6a. die öffentliche Bekanntmachung des Vorlagebeschlusses in einem Muster-

verfahren für Ansprüche, denen derselbe Lebenssachverhalt zugrunde liegt
wie den Feststellungszielen des Musterverfahrens, wenn die Ansprüche
zum Musterverfahren angemeldet werden,

7. die Zustellung des Antrags auf Durchführung eines selbständigen Beweis-
verfahrens,

8. den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfahrens,
9. die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrests, einer einstweiligen

Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung, oder, wenn der Antrag
nicht zugestellt wird, dessen Einreichung, wenn der Arrestbefehl, die
einstweilige Verfügung oder die einstweilige Anordnung innerhalb eines
Monats seit Verkündung oder Zustellung an den Gläubiger dem Schuldner
zugestellt wird,

10. die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder im Schifffahrts-
rechtlichen Verteilungsverfahren,

1) Beachte hierzu Übergangsvorschriften in Art. 229 §§ 19 und 65 EGBGB idF der Bek. v. 21.9.
1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), zuletzt geänd. durch G v. 3.2.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 28).

2 BGB §§ 203, 204 Buch 1. Allgemeiner Teil
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10a. die Anordnung einer Vollstreckungssperre nach dem Unternehmensstabili-
sierungs- und ‑restrukturierungsgesetz, durch die der Gläubiger an der
Einleitung der Zwangsvollstreckung wegen des Anspruchs gehindert ist,

11. den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens,
12. die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zulässigkeit der

Klage von der Vorentscheidung dieser Behörde abhängt und innerhalb von
drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben wird; dies
gilt entsprechend für bei einem Gericht oder bei einer in Nummer 4
bezeichneten Streitbeilegungsstelle zu stellende Anträge, deren Zulässigkeit
von der Vorentscheidung einer Behörde abhängt,

13. die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, wenn dieses das
zuständige Gericht zu bestimmen hat und innerhalb von drei Monaten
nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben oder der Antrag, für den
die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen hat, gestellt wird, und

14. die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf Gewährung
von Prozesskostenhilfe oder Verfahrenskostenhilfe; wird die Bekanntgabe
demnächst nach der Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hem-
mung der Verjährung bereits mit der Einreichung ein.

(2) 1Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs Monate nach der rechts-
kräftigen Entscheidung oder anderweitigen Beendigung des eingeleiteten Ver-
fahrens. 2Gerät das Verfahren dadurch in Stillstand, dass die Parteien es nicht
betreiben, so tritt an die Stelle der Beendigung des Verfahrens die letzte Ver-
fahrenshandlung der Parteien, des Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren
befassten Stelle. 3Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine der Parteien das
Verfahren weiter betreibt.

(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 6a, 9, 12 und 13 finden die §§ 206, 210
und 211 entsprechende Anwendung.

§ 204a1) Hemmung der Verjährung von Ansprüchen von Verbrau-
chern durch Klagen von qualifizierten Verbraucherverbänden oder
qualifizierten Einrichtungen. (1) 1Die Verjährung von Ansprüchen von
Verbrauchern gegen Unternehmer wird auch gehemmt durch:
1. die Zustellung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in Bezug
auf einen Unterlassungsanspruch gegen den Unternehmer nach den §§ 1, 2
oder 2a des Unterlassungsklagengesetzes2) oder nach § 8 Absatz 1 des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb an den Antragsgegner, wenn
a) der Antrag durch eine Stelle nach § 3 Absatz 1 Satz 1 des Unterlassungs-

klagengesetzes gestellt wurde und
b) die Ansprüche der Verbraucher gegen den Unternehmer aufgrund der

Zuwiderhandlung entstanden sind, gegen die sich der Unterlassungs-
anspruch richtet,

2. die Erhebung einer Klage zur Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen
nach Nummer 1 gegen den Unternehmer, wenn
a) die Klage durch eine Stelle nach § 3 Absatz 1 Satz 1 des Unterlassungs-

klagengesetzes erhoben wurde und

1) Beachte hierzu Übergangsvorschrift in Art. 229 § 65 EGBGB idF der Bek. v. 21.9.1994 (BGBl. I
S. 2494; 1997 I S. 1061), zuletzt geänd. durch G v. 3.2.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 28).

2)Nr. 3.

Verjährung § 204a BGB 2
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b) die Ansprüche der Verbraucher gegen den Unternehmer aufgrund der
Zuwiderhandlung entstanden sind, gegen die sich der Unterlassungs-
anspruch richtet,

3. die Erhebung einer Musterfeststellungsklage nach dem Verbraucherrechte-
durchsetzungsgesetz für die Ansprüche von Verbrauchern, denen derselbe
Lebenssachverhalt zugrunde liegt wie den Feststellungszielen der Musterfest-
stellungsklage, wenn die Verbraucher ihren Anspruch zum Verbandsklage-
register anmelden,

4. die Erhebung einer Abhilfeklage nach dem Verbraucherrechtedurchsetzungs-
gesetz für Ansprüche, die Gegenstand der Abhilfeklage sind, wenn die Ver-
braucher ihren Anspruch zum Verbandsklageregister anmelden.

2Wurde dem Antragsgegner der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
nicht zugestellt, so tritt in Satz 1 Nummer 1 an die Stelle der Zustellung des
Antrags die Einreichung des Antrags beim Gericht, sofern dem Antragsgegner
die einstweilige Verfügung innerhalb eines Monats nach ihrer Verkündung oder
nach ihrer Zustellung an den Antragsteller zugestellt wurde.

(2) Die Verjährung von Ansprüchen von Verbrauchern gegen Unternehmer
wird auch gehemmt durch eine anhängige Verbandsklage im Sinne der Richt-
linie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. No-
vember 2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der
Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 vom
4.12.2020, S. 1) bei einem Gericht oder einer Behörde in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union, die
1. auf eine Unterlassungsentscheidung gerichtet ist, wenn
a) die Klage von einer qualifizierten Einrichtung eingereicht wurde,
b) Gegenstand der Klage eine Zuwiderhandlung des Unternehmers gegen

solche Verbraucherschutzgesetze ist, die in den Anwendungsbereich der
Richtlinie (EU) 2020/1828 fallen, und

c) die Ansprüche der Verbraucher aufgrund derjenigen Zuwiderhandlung
des Unternehmers entstanden sind, gegen die sich die Klage richtet,

2. auf eine Abhilfeentscheidung gerichtet ist, wenn
a) die Klage von einer qualifizierten Einrichtung eingereicht wurde,
b) die Ansprüche der Verbraucher Gegenstand der Klage sind und diese

Ansprüche aufgrund einer Zuwiderhandlung des Unternehmers gegen
solche Verbraucherschutzgesetze entstanden sind, die in den Anwendungs-
bereich der Richtlinie (EU) 2020/1828 fallen, und

c) die Verbraucher an der Klage teilnehmen.

(3) 1 § 204 Absatz 2 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden. 2Die Hemmung
der Verjährung eines Anspruchs eines Verbrauchers nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und 4 sowie nach Absatz 2 Nummer 2 endet auch sechs Monate nach
dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher nicht mehr an der Klage teilnimmt,
insbesondere durch die Rücknahme der Anmeldung zum Verbandsklageregis-
ter.

(4) Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 sowie Absatz 3 sind auch auf solche
Unternehmer anzuwenden, die nach § 1 Absatz 2 des Verbraucherrechtedurch-
setzungsgesetzes Verbrauchern gleichgestellt werden.

2 BGB § 204a Buch 1. Allgemeiner Teil
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§ 205 Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht.
Die Verjährung ist gehemmt, solange der Schuldner auf Grund einer Ver-

einbarung mit dem Gläubiger vorübergehend zur Verweigerung der Leistung
berechtigt ist.

§ 206 Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt. Die Verjährung
ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb der letzten sechs Monate der
Verjährungsfrist durch höhere Gewalt an der Rechtsverfolgung gehindert ist.

§ 207 Hemmung der Verjährung aus familiären und ähnlichen Grün-
den. (1) 1Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist gehemmt,
solange die Ehe besteht. 2Das Gleiche gilt für Ansprüche zwischen
1. Lebenspartnern, solange die Lebenspartnerschaft besteht,
2. dem Kind und
a) seinen Eltern oder
b) dem Ehegatten oder Lebenspartner eines Elternteils
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des Kindes,

3. dem Vormund und dem Mündel während der Dauer des Vormundschafts-
verhältnisses,

4. dem Betreuten und dem Betreuer während der Dauer des Betreuungsver-
hältnisses und

5. dem Pflegling und dem Pfleger während der Dauer der Pflegschaft.
3Die Verjährung von Ansprüchen des Kindes gegen den Beistand ist während
der Dauer der Beistandschaft gehemmt.

(2) § 208 bleibt unberührt.

§ 208 Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen Verletzung
der sexuellen Selbstbestimmung. 1Die Verjährung von Ansprüchen wegen
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist bis zur Vollendung des 21. Le-
bensjahrs des Gläubigers gehemmt. 2Lebt der Gläubiger von Ansprüchen
wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung bei Beginn der Verjährung
mit dem Schuldner in häuslicher Gemeinschaft, so ist die Verjährung auch bis
zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft gehemmt.

§ 209 Wirkung der Hemmung. Der Zeitraum, während dessen die Ver-
jährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet.

§ 210 Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen. (1) 1 Ist eine
geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne ge-
setzlichen Vertreter, so tritt eine für oder gegen sie laufende Verjährung nicht
vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Person
unbeschränkt geschäftsfähig oder der Mangel der Vertretung behoben wird.
2 Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung
bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs Monate.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit eine in der Geschäftsfähigkeit
beschränkte Person prozessfähig ist.

§ 211 Ablaufhemmung in Nachlassfällen. 1Die Verjährung eines An-
spruchs, der zu einem Nachlass gehört oder sich gegen einen Nachlass richtet,
tritt nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem
die Erbschaft von dem Erben angenommen oder das Insolvenzverfahren über
den Nachlass eröffnet wird oder von dem an der Anspruch von einem oder

Verjährung §§ 205–211 BGB 2
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gegen einen Vertreter geltend gemacht werden kann. 2 Ist die Verjährungsfrist
kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an
die Stelle der sechs Monate.

§ 212 Neubeginn der Verjährung. (1) Die Verjährung beginnt erneut,
wenn
1. der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlags-
zahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt
oder

2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen
oder beantragt wird.

(2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer Vollstreckungshandlung
gilt als nicht eingetreten, wenn die Vollstreckungshandlung auf Antrag des
Gläubigers oder wegen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen aufgehoben
wird.

(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf Vornahme
einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn dem Antrag nicht
stattgegeben oder der Antrag vor der Vollstreckungshandlung zurückgenom-
men oder die erwirkte Vollstreckungshandlung nach Absatz 2 aufgehoben wird.

§ 213 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der Verjäh-
rung bei anderen Ansprüchen. Die Hemmung, die Ablaufhemmung und
der erneute Beginn der Verjährung gelten auch für Ansprüche, die aus demsel-
ben Grunde wahlweise neben dem Anspruch oder an seiner Stelle gegeben
sind.

Titel 3. Rechtsfolgen der Verjährung
§ 214 Wirkung der Verjährung. (1) Nach Eintritt der Verjährung ist der
Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern.

(2) 1Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht
zurückgefordert werden, auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet
worden ist. 2Das Gleiche gilt von einem vertragsmäßigen Anerkenntnis sowie
einer Sicherheitsleistung des Schuldners.

§ 215 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der
Verjährung. Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendma-
chung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn der Anspruch in dem
Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet oder die
Leistung verweigert werden konnte.

§ 216 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen. (1) Die
Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine Schiffshypothek oder
ein Pfandrecht besteht, hindert den Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus
dem belasteten Gegenstand zu suchen.

(2) 1 Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft worden, so kann
die Rückübertragung nicht auf Grund der Verjährung des Anspruchs gefordert
werden. 2 Ist das Eigentum vorbehalten, so kann der Rücktritt vom Vertrag
auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch verjährt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Verjährung von
Ansprüchen auf Zinsen und andere wiederkehrende Leistungen.

2 BGB §§ 212–216 Buch 1. Allgemeiner Teil
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§ 217 Verjährung von Nebenleistungen.Mit dem Hauptanspruch verjährt
der Anspruch auf die von ihm abhängenden Nebenleistungen, auch wenn die
für diesen Anspruch geltende besondere Verjährung noch nicht eingetreten ist.

§ 218 Unwirksamkeit des Rücktritts. (1) 1Der Rücktritt wegen nicht
oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der An-
spruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der
Schuldner sich hierauf beruft. 2Dies gilt auch, wenn der Schuldner nach § 275
Absatz 1 bis 3, § 439 Absatz 4 oder § 635 Absatz 3 nicht zu leisten braucht und
der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt wäre.
3 § 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

Abschnitt 7. Sicherheitsleistung
§ 232 Arten. (1) Wer Sicherheit zu leisten hat, kann dies bewirken
durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren,
durch Verpfändung von Forderungen, die in das Bundesschuldbuch oder in das
Landesschuldbuch eines Landes eingetragen sind,
durch Verpfändung beweglicher Sachen,
durch Bestellung von Schiffshypotheken an Schiffen oder Schiffsbauwerken,
die in einem deutschen Schiffsregister oder Schiffsbauregister eingetragen sind,
durch Bestellung von Hypotheken an inländischen Grundstücken,
durch Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek an einem inländi-
schen Grundstück besteht, oder durch Verpfändung von Grundschulden oder
Rentenschulden an inländischen Grundstücken.

(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise geleistet werden, so ist die
Stellung eines tauglichen Bürgen zulässig.

§ 233 Wirkung der Hinterlegung. Mit der Hinterlegung erwirbt der Be-
rechtigte ein Pfandrecht an dem hinterlegten Geld oder an den hinterlegten
Wertpapieren und, wenn das Geld oder die Wertpapiere in das Eigentum des
Fiskus oder der als Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, ein
Pfandrecht an der Forderung auf Rückerstattung.

§ 234 Geeignete Wertpapiere. (1) Zur Sicherheitsleistung geeignete Wert-
papiere sind Inhaberpapiere und Orderpapiere, die mit Blankoindossament
versehen sind, wenn sie einen Kurswert haben und zu einer in der Rechtsver-
ordnung nach § 240a aufgeführten Gattung gehören.

(2) Mit den Wertpapieren sind die Zins-, Renten-, Gewinnanteil- und
Erneuerungsscheine zu hinterlegen.

(3) Mit Wertpapieren kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteln des
Kurswerts geleistet werden.

§ 235 Umtauschrecht. Wer durch Hinterlegung von Geld oder von Wert-
papieren Sicherheit geleistet hat, ist berechtigt, das hinterlegte Geld gegen
geeignete Wertpapiere, die hinterlegten Wertpapiere gegen andere geeignete
Wertpapiere oder gegen Geld umzutauschen.

§ 236 Buchforderungen. Mit einer Schuldbuchforderung gegen den Bund
oder gegen ein Land kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteln des Kurs-

Sicherheitsleistung §§ 217–236 BGB 2
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werts der Wertpapiere geleistet werden, deren Aushändigung der Gläubiger
gegen Löschung seiner Forderung verlangen kann.

§ 237 Bewegliche Sachen. 1Mit einer beweglichen Sache kann Sicherheit
nur in Höhe von zwei Dritteln des Schätzungswerts geleistet werden. 2 Sachen,
deren Verderb zu besorgen oder deren Aufbewahrung mit besonderen Schwie-
rigkeiten verbunden ist, können zurückgewiesen werden.

§ 238 Hypotheken, Grund- und Rentenschulden. (1) Eine Hypothe-
kenforderung, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld ist zur Sicherheits-
leistung nur geeignet, wenn sie den in der Rechtsverordnung nach § 240a
festgelegten Voraussetzungen entspricht.

(2) Eine Forderung, für die eine Sicherungshypothek besteht, ist zur Sicher-
heitsleistung nicht geeignet.

§ 239 Bürge. (1) Ein Bürge ist tauglich, wenn er ein der Höhe der zu
leistenden Sicherheit angemessenes Vermögen besitzt und seinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.

(2) Die Bürgschaftserklärung muss den Verzicht auf die Einrede der Voraus-
klage enthalten.

§ 240 Ergänzungspflicht. Wird die geleistete Sicherheit ohne Verschulden
des Berechtigten unzureichend, so ist sie zu ergänzen oder anderweitige Sicher-
heit zu leisten.

§ 240a Verordnungsermächtigung. (1) Das Bundesministerium der Justiz
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung1), die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, Folgendes festzulegen:
1. Gattungen von Inhaberpapieren und Orderpapieren nach § 234 Absatz 1, die
zur Sicherheitsleistung geeignet sind und die Voraussetzungen, unter denen
Hypothekenforderungen, Grundschulden und Rentenschulden zur Sicher-
heitsleistung geeignet sind, sowie

2. die Voraussetzungen für Anlagen nach den §§ 1079, 1288 Absatz 1 und
§ 2119.

(2) Die Festlegungen nach Absatz 1 Nummer 1 müssen gewährleisten, dass
der Gläubiger bei Unvermögen des Schuldners oder wenn der Schuldner aus
anderen Gründen nicht zur Leistung bereit ist, die Schuld durch Verwertung
der hinterlegten Wertpapiere, der Hypothekenforderung oder der Grund- und
Rentenschulden begleichen kann.

1) Siehe hierzu die SicherheitenVO v. 28.10.2022 (BGBl. I S. 1972).

2 BGB §§ 237–240a Buch 1. Allgemeiner Teil
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